Werkstattrats-Wahl   ______________
Wahl-Unterlagen aufbewahren § 26 WMVO

Nach der Wahl
Der Werkstattrat muss die Wahl-Unterlagen mindestens bis zur nächsten Wahl aufbewahren.

Zu den Wahl-Unterlagen zählen zum Beispiel:
· Protokolle von Beschlüssen des Wahl-Vorstands
· Die Liste der Wahl-Berechtigten
· Einsprüche gegen die Liste der Wahl-Berechtigten
· Das Wahl-Ausschreiben
· Die Unterlagen zur Brief-Wahl
· Die Wahl-Vorschläge
· Die ausgefüllten Stimm-Zettel
· Die gesamte Dokumentation über die Auszählung der Stimmen: Wie ist die Stimmenverteilung? 
· Die Bekannt-Machung der gewählten Werkstatträte
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